
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/7/31 2000/13/0153
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.2002

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §307 Abs2;

Rechtssatz

§ 307 Abs. 2 BAO ist nur anwendbar, wenn eine Änderung der Judikatur oder allgemeiner Weisungen vorliegt (Hinweis

E 24.6.1991, 90/15/0183; E 22.11.2001, 98/15/0198).
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